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schen Salzes nach Böhmen beeinträchtigt würde?) Die Wälder, die
hier genieint sind, waren nicht toeit von der Jschler Grenze am Weißen¬
bach, Zinken-, Schrein- und Königsbach, auf der Pleckwand und dem
Breitenberg gelegen. Der Zinkenbach wurde zun: Triften eingerichtet.
Auf der anderen Seite des Sees kan: dann noch ein Teil der Schaf¬
bergforste hinzu. Das dort gewonnene Holz ward durch den Dittl-
bach in dei: See hinaus und mit den: andern die Jschler Ache hinab¬
getriftet?) Alljährlich mußte nun der Pfleger, begleitet von seinen
Förstern, die „kaiserliche Waldbeschan" gemeinsam mit den Vertretern
der österreichischen Salinenverwaltung in seinem Bezirk vornehmen.
Oft führten die Triftschüden, unter denen die Anwohner der Bäche arg
zu leiden hatten, zu Mißhelligkeiten. Gemäß den bestehenden Ver¬
träge:?) war das Salzanll in Gmunden verpflichtet, nicht nur die
Triftbäche derart instand zu halten, daß ein Schaden nach Mög¬
lichkeit verhütet werde, sondern auch jeden Nachteil zu vergüten, den
ein Anrainer durch das Triften etwa erleiden sollte. Das Jschler
Verweseramt kümmerte sich wenig darum. Gelegentlich einer großen
Überschwemmung (1754), wobei die an: Zinkenbach und an der Ischl
ansässigen Bauern un: ihr Hab und Gut kamen, verweigerte der
Gmundener Salzamtmann gradheraus jede Hilfe. Allemal, wenn zwei
Obrigkeiten einander in den Haaren lagen, war der Untertan, für
dessen Recht der Streit geführt wurde, der Gefoppte. So war es
auch diesmal?)

Das Holz, das die Jschler Saline aus den: Mondseer Land
bezog, wurde :nit Salzburgs Erlaubnis zur Winterszeit von Schärfling
auf Schlitten durch die Klause zum Krotensee und von da nach Für¬
berg an den Abersee geschafft. Da die Scharflinger Straße in schlechten:
Zustand war, gedachte das österreichische Salzverweseramt (ca. 1760),
sie auf eigene Kosten herzurichten. Die Hüttensteiner Fuhrleute hatten
bei der Jschler Holzdurchfuhr ein schönes Einkommen?) So mußte

5 Tatsächlich ist der Halleiner Salzhandel aus Böhmen wiederum ver¬
drängt worden. Aber das Erzstift getraute sich dem Kaiser gegenüber nicht, sein
Recht geltend zu machen, und Österreich blieb für immer im Besitz der Salinen¬
wälder. Hofrat Hüttenst. Nr. 65 sx 1794.

2
) St. G. B. G. Cod. 107.

3
) Rezeß vom 22 . September 1603.

4
) Hofrat Hüttenst. Nr. 39.

6
) 1787—1788 verdienten die Fuhrleute daran 1283 fl. 15 kr. — Hofrat

Hüttenst. Nr. 44.
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